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Erster Abschnitt 

A. Grundzüge und Eigenarten 
der Bundes80zialversicherung in der Schweiz 

I. Allgemeines 

1. Land und Leute 

Die Schweiz weist eine Fläche von 41.288 km! auf. Sie ist ein Indu-
striestaat. Die landwirtschaftliche Nutzfläche nimmt nur 6,5 % der Ge-
samtfläche ein, und nur 7,2 Ofo der Erwerbstätigen waren 1970 in der 
Landwirtschaft beschäftigt. Die Wohnbevölkerung betrug (in MUl. Ein-
wohnern): am 1.1.1979 6,29; 1950 4,7; 1910 3,7; 1880 2,8 und 1850 2,3. 
Der Altersindex, d. h. der Anteil der 60- und Mehrjährigen in Prozenten 
der unter 20jährigen, lautet für: 1970 53,7; 1950 46; 1930 32,1; 1900 22,9 
und 1860 21,5. Er hat sich seit der Jahrhundertwende mehr als verdop-
pelt. Teilt man die Wohnbevölkerung nach Sprachgruppen auf, so er-
gibt sich für 1970 in Promillezahlen folgendes Bild (in Klammern für 
1880): deutsch 649 (713), französisch 181 (214), italienisch 119 (57), räto-
romanisch 8 (14) und andere Sprachen 43 (2)1. Amtssprachen des Bundes 
sind das Deutsche, Französische und Italienische. Jede Fassung der 
Bundesgesetze in diesen Amtssprachen ist gleichwertig, was namentlich 
bei der Auslegung wichtig ist. Nationalsprachen sind außer den er-
wähnten Amtssprachen auch das Rätoromanische (BV 116). Geschlossene 
rätoromanische Bevölkerungsgruppen weist nur der Kanton Graubün-
den auf, der in sprachlicher Hinsicht besonders interessant ist. Von 
seiner Wohnbevölkerung (rund 170.000) sprechen etwa 58 Ofo deutsch, 
24 Ofo romanisch und 16 Ofo italienisch. Das Rätoromanische hat keine 
gemeinsame, d. h. einheitliche Schriftsprache, sondern es zerfällt in ver-
schiedene, teilweise stark voneinander abweichende Varianten, die man 
Idioms nennt. Der Kanton Graubünden muß seine Primarschulbücher 
insgesamt in sieben verschiedenen Sprachen drucken, nämlich in fünf 
Idioms und daneben deutsch und italienisch. 

1 Für diese und weitere Zahlenangaben vgl. Statistismes Jahrbum der 
Schweiz, 1979 sowie hinten bei Anm. 167 - 170. 
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2. Die Bundesverfassung 

a) Die Schweiz - mit der amtlichen Bezeichnung: Schweizerische 
Eidgenossenschaft; Confederation Suisse; Confederazione Svizzera -
ist ein demokratischer Bundesstaat, der sich aus 23 Kantonen als Glied-
staaten zusammensetzt. Drei von ihnen unterteilen sich in Halbkantone. 
Die geltende Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 wurde durch über 
80 Partialrevisionen geändert und ergänzt. Nach ihr ist der Bund zur 
Gesetzgebung über eine Materie nur zuständig, wenn sie ihm die Kom-
petenz dazu erteilt. Die übrigen Gesetzgebungskompetenzen verbleiben 
den Kantonen (BV 3). Die Bundesversammlung (Parlament, Legislative) 
besteht aus zwei Abteilungen (Kammern, Räten), nämlich dem National-
rat, dessen Mitglieder nach dem Grundsatz der Proportionalität gewählt 
werden, und dem Ständerat, in welchen jeder Kanton zwei bzw. jeder 
Halbkanton einen Abgeordneten wählt. Beide Abteilungen haben glei-
che Kompetenzen. Deshalb können z. B. Bundesgesetze nur zustande 
kommen, wenn beide Räte zustimmen. Differenzen sind in einem gesetz-
lich geregelten Differenzbereinigungsverfahren zu beheben. Kommt 
keine Einigung zustande, so fällt die Vorlage dahin, was nur höchst 
selten der Fall ist. Für bestimmte Geschäfte tagen die Abteilungen 
gemeinsam, um als Vereinigte Bundesversammlung unter dem Vorsitz 
des Präsidenten des Nationalrates zu entscheiden. So wählt sie den 
Bundesrat (Landesregierung, Exekutive), der sich aus sieben Mitglie-
dern zusammensetzt (Amtsdauer vier Jahre), und unter diesen jährlich 
den Bundespräsidenten, der aber nicht Staatsoberhaupt, sondern ledig-
lich Vorsitzender des Bundesrates ist. Jedes Mitglied leitet ein Departe-
ment (in andern Ländern wird es Ministerium genannt) und damit 
einen Teil der Bundesverwaltung. Das Departement des Innern ist bei-
spielsweise für die meisten Zweige der Sozialversicherung zuständig. 
Eine seiner Abteilungen, nämlich das Bundesamt für Sozialversiche-
rung, übt die Aufsicht über sie aus, bereitet Entwürfe zu neuen Sozial-
versicherungsgesetzen oder Gesetzesänderungen vor und ist in be-
stimmten Fragen Beschwerdeinstanz. - Die Vereinigte Bundesver-
sammlung wählt auch das Bundesgericht in Lausanne sowie das Eidg. 
Versicherungsgericht in Luzern. Dieses ist seiner Funktion nach das 
Bundessozialversicherungsgericht, da es im Gebiete der Bundessozial-
versicherung die oberste richterliche Instanz darstellt. Während es ur-
sprünglich vom Bundesgericht vollständig getrennt war, hat der Ge-
setzgeber es durch eine Novelle vom 20. Dezember 1968 zum BG über 
die Organisation der Bundesrechtspflege in eine organisatorisch selb-
ständige Abteilung des Bundesgerichts umgewandelt, die ihren Sitz 
weiterhin in Luzern hat; ihre Bundesrichter werden von der Bundes-
versammlung separat gewählt (vgl. hinten II, 10, d). 
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b) Die Bundesverfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert 
werden. Eine Totalrevision - die erste seit 1874 - ist in die Wege ge-
leitet, ihr Schicksal scheint jedoch ungewiß. Lediglich zur Partialrevi-
sion sollen einige Hinweise folgen. Sie kann sowohl durch Volks-
anregung (Ver[assungsinitiative, Volksbegehren) als auch auf Vorschlag 
der Bundesversammlung in Gang kommen. Die Volksanregung erfor-
dert zur Zeit die Unterschriften von mindestens 100.000 Stimmberech-
tigten!. Die Änderung der Verfassung ist rechtlich nur möglich, Wenn 
sie von der Mehrheit der an der Volksabstimmung teilnehmenden Bür-
ger (Volksmehr) und überdies von der Mehrheit der Kantone (Stände-
rnehr) angenommen wird. Meistens beschließt die Bundesversammlung 
darüber, ob sie dem Volk die Annahme oder die Verwerfung eines 
Volksbegehrens empfiehlt. Nicht selten stellt sie einem Volksbegehren 
einen eigenen Vorschlag gegenüber. Das Volk hat dann über Volks-
begehren und Gegenvorschlag der Bundesversammlung abzustimmen. 

Bundesgesetze und bestimmte weitere Erlasse, denen National- und 
Ständerat zugestimmt haben, unterliegen dem fakultativen Referen-
dum. Sie sind dem Volk zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen, 
wenn dies zur Zeit von 50.000 Stimmberechtigten verlangt wird. Bei 
der Abstimmung entscheidet das Volksmehr allein, das Ständernehr ist 
unbeachtlich. Die Gesetzesinitiative ist in der Bundesverfassung nicht 
vorgesehen. Dies hat öfters dazu geführt, daß Stimmbürger Regelungs-
inhalte, die eigentlich in ein Gesetz gehören, durch Verfassungsinitia-
tive vorgeschlagen haben, weil eben, wie erwähnt, die Gesetzesinitiative 
fehlt. 

Sowohl Verfassungsinitiative als auch Referendum haben bei der 
Entstehung und Entwicklung der Bundessozialversicherung große Be-
deutung gehabt. Darauf wird noch zurückzukommen sein. 

c) Jeder Kanton bzw. Halbkanton hat als Gliedstaat seine eigene 
Verfassung, die man Kantonsverfassung nennt, ferner ein Parlament, 
das meistens Kantonsrat oder Großer Rat heißt, eine Regierung mit 
Verwaltung und endlich eigene Gerichte. Für die Gesetzgebung ist 
vielfach das obligatorische, sonst das fakultative Referendum vorge-
sehen. Das Bundesgericht kann prüfen, ob kantonale Erlasse gegen 
Bundesrecht verstoßen (Bundesrecht bricht kantonales Recht). BV 113 

! Den Frauen sind die politischen Rechte (das Frauenstimmrecht) auf 
Bundesebene erst in der Volksabstimmung vom 7. Februar 1971 durch eine 
entsprechende Ergänzung der Bundesverfassung' eingeräumt worden. Das 
Frauenstimmrecht ist beinahe in allen, aber doch nicht in allen Kantonen 
ebenfalls verwirklicht. Im Kanton Graubünden zählt man überdies noch 
rund 60 Gemeinden, in welchen es noch nicht eingeführt worden ist. Dort 
könnte eine Schweizerin nicht Mitglied des Gemeindevorstandes, aber z.B. 
Mitglied des Bundesrates oder des Bundesgerichts werden. Vgl. Maurer, SZS 
1979, S. 188. 


